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Jahresabschluss der Musikschule Bremen 
- Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen - 

für das Wirtschaftsjahr 2018 

Gemäß § 33 des Bremischen Gesetzes für Eigenbetriebe und sonstige Sonderver-
mögen des Landes und der Stadtgemeinden (BremSVG) vom 1. Dezember 2009 
sowie § 7 Absatz 1 Nummer 2 des Ortsgesetzes über die Musikschule Bremen, 
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (BremMusikSchOG) vom 22. Dezember 
1998 hat der Betriebsausschuss der Musikschule Bremen, Eigenbetrieb der Stadt-
gemeinde Bremen, in seiner Sitzung am 4. Dezember 2019 den Jahresabschluss für 
das Geschäftsjahr 2018 festgestellt. 

Der Betriebsleitung wurde Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 erteilt. 

Anlage 1: Bilanz zum 31. Dezember 2018 

Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung 2018 

Anlage 3: Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
zum Jahresabschluss 2018 

Der Senator für Kultur 
gez. Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte 

Vorsitzender des gemeinsamen Betriebsausschusses 
der Bremer Volkshochschule und der Stadtbibliothek Bremen, 

Eigenbetriebe der Stadtgemeinde Bremen 
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Anlage 1 
Bilanz der Musikschule Bremen zum 31.12.2018
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

A k t i v a Stand am Stand am P a s s i v a Stand am Stand am
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 51.129,00 51.129,00
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutz-

   rechte und ähnliche Rechte und Werte 46.351,81 0,00 II. Allgemeine Rücklagen 695.210,77 538.523,41

II. Sachanlagen III. Zweckgebundene Rücklage 47.836,33 61.200,33
1. Grundstücke und Bauten einschließlich
    der Bauten auf fremden Grundstücken 22.322,00 42.489,00 IV. Jahresüberschuss -11.201,52 143.323,36
2. Musikinstrumente 88.984,00 85.697,00 782.974,58 794.176,10
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung 70.518,00 72.447,00 B. Sonderposten
181.824,00 200.633,00
228.175,81 200.633,00 1. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 82.651,10 72.711,45

2. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel 21.822,00 27.245,60
104.473,10 99.957,05

B. Umlaufvermögen C. Rückstellungen

I. Forderungen und sonstige Sonstige Rückstellungen 24.900,00 33.216,50
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23.508,54 77.856,88 D. Verbindlichkeiten
2. Forderungen an die Stadtgemeinde Bremen 9.900,00 14.500,00

33.408,54 92.356,88 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 97.480,80 67.845,75

II. Guthaben bei der Landeshauptkasse 747.852,60 688.300,06 2. Verbindlichkeiten gegenüber der ,
781.261,14 780.656,94     Stadtgemeinde Bremen 10.030,81 5.179,23

3. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00
107.511,61 73.024,98

C. Rechnungsabgrenzungsposten 32.777,21 19.452,02 E. Rechnungsabgrenzungsposten 22.354,87 367,33

1.042.214,16 1.000.741,96 1.042.214,16 1.000.741,96
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Anlage 2 

 

  

2 0 1 8 2 0 1 7
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 1.069.577,68 1.076.028,08
2. Sonstige betriebliche Erträge 64.540,17 68.010,95
3. Eigenerwirtschaftete Erlöse 1.134.117,85 1.144.039,03

4. Öffentliche Zuschüsse der Stadtgemeinde Bremen 1.830.230,00 1.792.730,00
2.964.347,85 2.936.769,03

5. Materialaufwand
a) Unterrichtsbezogene Sachaufwendungen -206.051,84 -217.776,71
b) Aufwendungen für Honorare -669.053,67 -691.861,17

-875.105,51 -909.637,88
6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -1.317.626,61 -1.194.197,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung -348.270,96 -318.872,08
- davon für Altersversorgung
EUR 84.856,36 (Vorjahr EUR 76.417,64)

-1.665.897,57 -1.513.069,28
7. Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen -69.287,01 -71.014,02

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -365.259,28 -299.724,49
9. Jahresüberschuss -11.201,52 143.323,36

Gewinn- und Verlustrechnung der
Musikschule Bremen Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen, Bremen,

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018
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Anlage 3 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Musikschule Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen, Bremen 

Prüfungsurteile 

- Wir haben den Jahresabschluss der Musikschule Bremen, Eigenbetrieb der 
Stadtgemeinde Bremen, Bremen, – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Musikschule Bremen, 
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen, Bremen, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

- Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-

einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht-
lichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
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Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigen-
betriebs abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 
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- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus-
reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere 
die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erheb-
liches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen. 

Bremen, 28. Juni 2019 

Ebner Stolz GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

Prof. Dr. Dietrich Grashoff Frank Schuckenbrock 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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